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 Veröffentlicht am 12.07.2007

Norm

ABGB §1489 IIA

KO §69 Abs2

Rechtssatz

Bei Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs gegen den Geschäftsführer einer GmbH wegen eines zu spät

gestellten Konkurserö6nungsantrages obliegt dem Geschäftsführer bei der Verjährungseinrede der Beweis, wann jene

natürlichen Personen, deren Wissen der klagenden Partei zuzurechnen ist, vom Zeitpunkt des Eintrittes der

Zahlungsunfähigkeit der GmbH und deren Erkennbarkeit für den Beklagten Kenntnis erlangten.
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